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Geld und Verbraucher Interessengemeinschaft der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) 
und deren Tochtergesellschaft Geld und Verbraucher Verlags-GmbH & Co. KG (GuV) 

 
Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 
 

Einwilligungserklärung 
Ich willige ein, dass die GVI und/oder der GuV im erforderlichen 
Umfang Daten, die sich aus den Mitgliedsantrag und anderen An-
tragsunterlagen oder der Vertragsdurchführungen (Beiträge, Versi-
cherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Versicherer 
zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversiche-
rung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere 
Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) zur Weitergabe dieser Daten an andere 
Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfun-
gen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und 
bei künftigen Anträgen. Es besteht grundsätzlich Einverständnis, 
dass die Kommunikation auch über die bekannt gegebenen Email-
Adressen in Textform erfolgt, soweit nicht für einzelne Vorgänge die 
Schriftform vorgeschrieben oder vereinbart ist. Anhänge sind in den 
üblichen Formaten (z.B. Word, PDF, JPEG, Text) beizufügen. Eine 
Veränderung der mitgeteilten Email- oder Webadressen, wird unver-
züglich bekannt gegeben, ebenso werden Störungen der Kommuni-
kation jeweils mitgeteilt. 
Ich willige ferner ein, dass die GVI und/oder GuV meine allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in Datensammlungen führt 
und, sofern ein Vermittler beteiligt ist, an diesen weitergibt, soweit 
dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Mitglieds- und 
Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur 
an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler 
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestal-
tung erforderlich ist. Von meinen nachfolgend weiter geregelten 
Rechten habe ich rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Mitglieds- 
oder Versicherungsantrages und der Einwilligungserklärung Kennt-
nis nehmen können. 
 
Informationen zur Datenverarbeitung 
Vereine und Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch 
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur 
so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 
abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Mitglieder- 
und Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen 
als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns 
bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung 
und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechts-
vorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. 
Das BDSG erlaubt eine Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 
soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden 
Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Inte-
ressenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung ist in Ihren Mitglieds- oder Versicherungs-
antrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen 
worden. Diese gilt über die Beendigung des Mitglieds- und Versiche-
rungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- und 
Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 
bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. 
nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. 
teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverar-
beitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rah-
men, wie in der Vormerkung beschrieben, erfolgen. 
 
1. Datenspeicherung bei der GVI, GuV und Ihrem Versicherer 
Es werden Daten gespeichert, die für den Mitglieds- und Versiche-
rungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im 
Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungs-
technische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). 
Bei einem Versicherungsfall werden Ihre Angaben zum Schaden 
gespeichert und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom 

Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer 
Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer 
Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb gibt der Versicherer in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benö-
tigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben 
vom Versicherer, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im 
Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die 
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen 
Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 
denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-
tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. 
B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-
dern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten auf-
zuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen 
Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu 
erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter den Versi-
cherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 
 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an 
den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten 
oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beant-
worten. Dazu bestehen beim GDV- und beim PKV-Verband 
zentrale Hinweissysteme. Die  Aufnahme in diese Hinweis-
systeme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die 
mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur 
soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispiele: 
 
Allgemeine Haftpflichtversicherung - Registrierung von 
auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen 
der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. Zweck: 
Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -Verhütung. 
 
Sachversicherer-Aufnahme von Schäden und Personen, 
wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Ver-
dachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt 
wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. Zweck: 
Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs. 
 
Unfallversicherer - Meldung bei 
-  erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-

pflicht,  
-  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsver-

letzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls 
oder von Unfallfolgen,  

-  außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach 
Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungs-
missbrauch.



Merkblatt Datenverarbeitung GVI/GuV Stand 13.01.2011 – Seite 2 von 2 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb des Unternehmens 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, 
Sachversicherungen) und andere Finanzdienstleistungen (z. 
B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden 
durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um 
den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbie-
ten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unter-
nehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden 
dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die 
Daten Verarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versi-
cherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsda-
tum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen 
Antrags- Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zent-
ralen Datensammlung geführt. 
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kun-
dennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf 
diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet 
und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner 
genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifels-
fällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind 
dagegen nur von der GVI, GuV und den Versicherungsunter-
nehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur 
zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die 
einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Ge-
setz auch hier von „Datenübermittlung", bei der die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Bran-
chenspezifische Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitäts-
daten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung 
der jeweiligen Unternehmen. 
 
6. Umgang mit besonderen Personendaten 
Sofern für einen abzuschließenden Versicherungsvertrag (z.B. 
in der Unfallversicherung) eine Angabe über Ihren Gesund-
heitszustand erforderlich ist, wird diese vor Vertragsschluss 
gemachten Angaben überprüft, soweit dies zur Beurteilung der 
zu versichernden Risiken erforderlich ist und Ihre Angaben 
dazu Anlass bieten. Daneben kann es zur Bewertung der 
Leistungspflicht ggf. auch in anderen Versicherungssparten 
erforderlich sein, dass die Gesundheitsangaben geprüft wer-
den, die Sie zur Begründung von Ansprüchen machen oder 
die sich aus eingereichten Unterlagen (z.B. Rechnungen, 
Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen eines Kranken-
hauses oder von Angehörigen eines Heilberufes ergeben. Diese 
Überprüfung unter Einbeziehung von Gesundheitsdaten erfolgt 
nur, soweit hierzu ein Anlass besteht (z.B. bei Fragen zur Diag-
nose, dem Behandlungsverlauf oder der Liquidation). Die 
Übermittlung und Erhebung dieser Daten setzt nach § 213 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus: 
 
Wortlaut des § 213 VVG: 
(1)Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch 

den Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern und 
sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und Pflegeper-
sonen, anderen Personenversicherern und gesetzlichen 
Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behör-
den erfolgen; sie ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der 
Daten für die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder 
der Leistungspflicht erforderlich ist und die betroffene Per-
son eine Einwilligung erteilt hat. 

 
(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Ab-

gabe der Vertragserklärung erteilt werden. Die betroffene 
Person ist vor einer Erhebung nach Absatz 7zu unterrich-
ten; sie kann der Erhebung widersprechen. 

(3) Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine 
Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die ein-
zelne Erhebung eingewilligt worden ist. 

(4) Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf 
das Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrichtung.

Soweit dies nach dem Gesetz zulässig ist, wird die Einwilli-
gung für die vorgenannte Personendatenbearbeitung ohne 
Einzelabfrage gem. § 213 Abs. 3 VVG erklärt, unter dem Vor-
behalt, dass die Einwilligung sich nicht auf den Leistungsfall 
erstreckt, auf einen Zeitraum von einem Jahr ab Antragsun-
terzeichnung befristet ist und jederzeit in Textform widerrufbar 
ist. Damit soll der zusätzliche Aufwand von Einzelabfragen vor 
jeder Datenerhebung bei der üblichen Vertragsdurchführung 
vermieden werden. 
 
Eine abweichende Erklärung wird ggfs. mit der dem Antrag er-
gänzend beigefügten Schweigepflichtenbindungsklausel 
erteilt. 
 
Der Versicherer hat die personenbezogenen Gesundheitsda-
ten durch eine strenge Zugriffskontrolle gesichert. Soweit 
dies technisch und organisatorisch möglich ist, werden be-
sondere Kundenwünsche bezüglich des Datenschutzes- ins-
besondere zur Löschung und Weitergabebeschränkung - be-
rücksichtigt. Sprechen Sie den Versicherer diesbezüglich 
gern an. 
 
7. Falls Betreuung durch Vermittler  
In Ihren Vertragsangelegenheiten werden Sie durch einen 
Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Ein-
zelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Auf-
gaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermitt-
ler zu diesen Zwecken von der GVI, GuV und vom Versicherer 
die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versi-
cherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von 
Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von 
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an 
den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermit-
telt werden. Der Vermittler verarbeitet und nutzt selbst diese 
personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns 
über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. 
Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die 
Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwie-
genheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) 
zu beachten. 
 
8. Datenübermittlung an andere GVI-Mitglieder oder einen 
Treuhänder  
Die GVI übergibt keine Daten an andere GVI-Mitglieder oder an 
einen Treuhänder. Es sei denn, Sie geben der GVI ohne Auffor-
derung Ihre ausdrückliche schriftliche Einwilligungserklärung. 
 
9. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzge-
setz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein 
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten der GVI, GuV und der Versicherer. Richten Sie auch 
ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Versicherer gespeicherten 
Daten stets dort hin. 
 
10. Kontaktdaten GVI/GuV 
Neckargartacher Str. 90 
74080 Heilbronn 
Email: info@geldundverbraucher.de 
Tel. 07131/913320 
Fax. 07131/91332-119 


